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ternharn zur Beurteilung maÅgebend. Ç Der Urobilingehalt der A. Priesel- Wien: Pathologie des Zwerg- und Riesenwuchses,
Galle kann relativ hoch sein (Leichengalle, Blasengalle, Lebergalle);
er ist zwar schr wechselnd, geht aber im allgemeinen dem des Harns
parallel. Ç Im Stuhl betrÉgt die Tagesausscheidung an Urobilin
beim Mann etwa 80, bei der Frau 70 mg. Ç Eine starke Steigerung
des Urobilins im Stuhl Ç bis etwa zum lfachen Ç kann bei der
perniziÑsen AnÉmie erfolgen; ebenso auch bei Infektionskrankheiten,
so besonders bei Pneumonie. Bei Lungentuberkulose findet sich
manchmal, nicht konstant, starke Urobilinurie, ebenso bei Pleuritis,
Empyem, LungenabszeÅ. Ç Bei einfacher Leberstauung kann sie rasch
wechseln. Hohe Urobilinwerte kommen zeitweise der Leberzirrhose
zu im Harn und Stuhl, ein besonderes Verhalten je nach dem Sta-
dium findet sich auch beim Ieterus ceatarrhalis, Cholelithiasis, dekom-
pensierten Herzleiden usw. Die diagnostische und prognostische Be-
deutung der Urobilinbefunde bedarf noch weiterer AufklÉrung.

Karl Singer- Wien: Studien zum Problem der Blutmauserung.
(III. med. Abt. Kaiser-Franz-Josef-Spital.)

Zusammenfassung: Die bei der Sterkobilinausfuhr durch die
FÉzes stets gefundene Inkonstanz der ausgeschiedenen Farbstoff-
mengen beruht auf der tÉglich wechselnden Kost, deren Bestandteile
als Reiz fÖr die Gallenfarbstoffausscheidung wirken. Bei tÉglich
quantitativ und qualitativ gleichartiger ErnÉhrung werden auch die
tÉglichen Sterkobilinmengen konstant, vorausgesetzt, daÅ die Darm-
arbeit gleichmÉÅig geordnet vor sich geht (Verringerung der Sterko-
bilinmenge durch Obstipation). Die Urobilinogenausscheidung un-
mittelbar als MaÅ der BlutzerstÑrung zu verwerten, ist nicht an-
gÉngig.

A. Radosavljevie und M. Sekulic-Belgrad: Ueber die
Beziehung der Adrenalin-Erythrozytose und -Lymphozytose zur Milz
und ihre diagnostische Verwertbarkeit. 2

Eine funktionelle und anatomische Milzdiagnostik und eine
Differentialdiagnostik der Splenomegalien ist auf Grund des Verhal-
tens der Adrenalin-Erythrozytose und -Lymphozytose klinisch und
experimentell nicht berechtigt.

O0. Satke und R. Bartolomey-Wien: Studien Öber den
SÉurebasenhaushalt des Organismus mit besonderer BerÖcksich-
tigung des Harnes. (III. med. Kl.)

a) Die Wasserstoffionen-Konzentration und die Ammoniakzahl
des Harns.

b) Die TitrationsaziditÉt des Harnes.
Kurt Lederer-Wien: Pneumokokkensepsis mit Leberinsuf-

fizienz und hepatogener Anurie. (Krh. Rudolfstiftung.)
Krankengeschiehten und Obduktionsbefunde eines Falles und

dreier Éhnlicher FÉlle der franzÑsischen Literatur.
Bergeat- MÖnchen.

Wiener medizinische Wochenschrift. Nr. 16Ç18, 1930.

Nr. 16 u. 17. Giovanni Jaja-Bari: Ueber den therapeutischen
und diagnostischen Wert des Lepravakzins. (Hautkl.)

Beschreibung der Eigenschaften des Dostalschen Lepra-
vakzins und der mit ihm zu erzielenden Hautreaktionen (histologische
Abbildungen), deren diagnostischer Wert vorerst noch unsicher ist.
Dagegen sprechen die therapeutischen Beobachtungen fÖr einen ent-
schiedenen Erfolg namentlich bei intravenÑser Anwendung.

Nr, 16,
zwischen normalem und pathologischem Blutdruck.

Der Ünormaleá Blutdruck ist vielfach eine individuelle, nament-
lich von endokrinen, aber auch konstitutionellen und zufÉlligen,
vorÖbergehenden EinflÖssen abhÉngige GrÑÅe (Beispiele); deshalb ist
nur die oftmalige Messung imstande, AufschlÖsse Öber das normale
oder pathologische Verhalten zu geben.

Nr. 17. C.v. Economo-Wien: Ueber die Notwendigkeit der
Neurochirurgie als Spezialfach.

Hans Heidler-Wien: Erwiderung auf die Publikation von
L. Dantschew: ÜModerne Geburtsleitungá in Nr. 13, 1930,

Nr. 15Ç17. G. Scherber- Wien: BeitrÉge zur LÑsung des
Krebsproblems.

I. Zur Frage der Zunahme der Krebskrankheit. Sch. verwertet
eine grÑÅere Reihe von neueren Statistiken. Wo eine Zunahme wirk-
lich besteht, ist sie im ganzen eine mÉÅige; deutlicher ist vielfach
ein Wechsel der HÉufigkeit einzelner Karzinomformen. Bemerkens-
wert ist im ganzen eine Zunahme der KrebsfÉlle bei den MÉnnern
und eine Abnahme bei den Frauen.

Nr. 16Ç18. M. Kaiser- Wien: Die milden Blattern. (Impfstoff-
gewinnanstalt.)

Uebersicht Öber epidemiologische Erfahrungen
Holland und der Schweiz.

Nr. 18. Wilhelm Schlesinger-Wien: Die Gerson-Her-
mannsdorfer-Sauerbruchsche TuberkulosediÉt.

Fortbildungsvortrag. Die ErnÉhrungsform gibt praktisch oft
gÖnstige Erfolge und ist theoretisch in vielen Punkten gut begrÖndet.

aus England,

Fortbildungsvortrag.
S. Maurer: Scharlachepidemie oder Angina exanthematica?
Zwei FÉlle von atypischer Verlaufsart.
Nr. 16 0.18. AH. Planner- Wien: Pilzerkrankungen der Haut.

Bergeat- MÖnchen.

AuswÉrtige Briefe.

Jugoslavischer Brief.

Das neue Strafgesetz und seine Auswirkungen auf den: Érzt-
lichen Beruf.

Am 1. Januar d. J. ist das neue Strafgesetzbuch in Kraft
getreten. Es ist ein auf den modernen Lehren der krimina-
listischen Wissenschaft aufgebautes, von hervorragenden
Fachgelehrten redigiertes Werk. Es trachtet allen Anforde-
rungen neuzeitiger Motivenforschung Rechnung zu tragen
und verdient insofern hÑchste Beachtung, als es bei Aus-
maÅ der Strafen alle UmstÉnde zu berÖcksichtigen wÖnscht,
welche bei Beurteilung einer kriminellen Handlung in Be-
tracht kommen kÑnnen. So die Veranlagung des Verbrechers,
die Motive seiner Tat, deren Zweck, die unmittelbare Ver-
anlassung zu derselben, das Vorleben des TÉters, seine sozialen
VerhÉltnisse und den Grad seiner ZurechnungsfÉhigkeit.
Weiterhin berÖcksichtigt das Strafgesetz die Folgen der Tat,
das Verhalten des TÉters nach Vollbringung derselben und
seine eventuellen ReuegefÖhle. Hierdurch ermÑglicht es den

Richtern, sich in ihren UrteilssprÖchen dem jeweiligen Falle

individuell anzupassen. Dem Richter ist es bei Vorhandensein
mildernder UmstÉnde nicht nur gestattet, die gesetzlich fest-
gelegte Strafe in weitestem MaÅe herabzusetzen, sondern es
wird ihm in besonders leichten FÉllen auch das Recht einge-
rÉumt, dieselbe ganz zu erlassen. Der Richter ist nicht mehr
an den toten Buchstaben des Gesetzes gebunden, er kann nach
bestem Wissen und Gewissen hÑchste Milde, Freispruch, doch
auch grÑÅte Strenge walten lassen. Der individuelle Urteils-
spruch tritt mit diesem Gesetze in sein -àRecht, die Machtbe-
fugnisse des Richters gestatten ihm jeden Fall fÖr sich zu
beurteilen und abzuurteilen. Hierin kann das neue Strafge-
setz als vorbildlich gelten.

Doch nicht nur in der Erweiterung der richterlichen Ge-
walt, nicht nur im Bestreben, Schuld und SÖhne in harmoni-
schen Einklang zu bringen, steht das neue Strafgesetz auf der
HÑhe, in der Art des Strafvollzuges trachtet es ebenfalls die
Ergebnisse moderner psychiatrischer und kriminalistischer
Forschung weitgehendst zu berÖcksichtigen und allen hu-
manen Bestrebungen bezÖglich Unterbringung der StrÉflinge
in geeigneten Anstalten usw., gerecht zu werden. So dÖrfen
Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahre nicht richterlich
gestraft werden, sie werden zur Disziplinierung den Eltern,
der SchulbehÑrde Öbergeben oder zur Besserung in geeigneten
Familien untergebracht. JÖngere MinderjÉhrige bis zum nicht-
vollendeten 17. Lebensjahre werden Erziehungs- und Besse-
rungsanstalten zugewiesen, Éltere MinderjÉhrige bis zum
nichtvollendeten 21. Lebensjahre milder bestraft, und in Straf-
anstalten von den GroÅjÉhrigen getrennt gehalten. Minder-
zurechnungsfÉhige und UnzurechnungsfÉhige kÑnnen in Heil-
anstalten, Trinker in TrinkerheilstÉtten untergebracht, Trun-
kenbolden der Besuch von WirtshÉusern verboten werden.

Doch nicht sÉmtlichen Bestimmungen des Gesetzes kann
die Kritik ungeteiltes Lob spenden. Viele seiner VerfÖgungen
zwingen zu scharfem Widerspruch, manche mÖssen als nieht
zweckdienlich, einige sogar als undurchfÖhrbar bezeichnet
werden. MerkwÖrdigerweise sind dieses eben jene Bestim-
mungen, welche auf die Érztliche TÉtigkeit Bezug haben. Sie
stehen derzeit fast in allen Staaten zur Ñffentlichen Diskus-
sion, und an ihrer LÑsung sind Aerzte, Juristen, Wirtschaftler
und Politiker in gleichem MaÅe interessiert und ihre glÖck-
liche LÑsung wÉre von weittragender ethischer und sozialer
Bedeutung.

Das wichtigste Problem von allen ist die Fruchtab-
treibung. Man sucht Mittel und Wege diesem seuchen-
artig sich verbreitenden, am Marke eines jeden Volkes zeh-
renden Unheil Einhalt zu tun. Alle VÑlker setzen sich in
ihren Strafgesetzen zur Wehr, so auch Jugoslavien. Jedoch
erscheinen die gesetzlichen Bestimmungen des jugoslavischen
Strafgesetzes, welche gegen den kriminellen Abort gerichtet
sind, als vollkommen ungeeignet, dieses auch bei uns stark
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um sich greifende und groÅe Verheerungen an der Volkskraft
erzeugende Uebel einzudÉmmen. Diese Bestimmungen lassen
vermuten, daÅ sie ohne Érztliche Berater redigiert wurden,
und zwar von Fachleuten, welchen die tieferen Ursachen der
Fruchtabtreibungsepidemie ziemlich unbekannt sind, und
welche in einer drakonischen MaÅregelung der Aerzte und in
der Anzeigepflicht Érztlicherseits durchgefÖhrter Schwanger-
schaftsunterbrechungen das Allheilmittel gegen dieses Delikt
erblicken. Wie lauten nun die diesbezÖglichen gesetzlichen
Bestimmungen?

Paragraph 171: ÜEine Schwangere, welche ihre Leibes-
frucht selbst abtreibt, oder es gestattet, daÅ ein anderer es
ihr mache, wird mit Arrest bis zu drei Jahren bestraft. In
besonders leichten FÉllen kann das Gericht nach freiem Er-
messen die Strafe herabsetzen und die auÅereheliche Mutter,
falls sie selbst die Fruchtabtreibung ausgefÖhrt hat, von jeder
Strafe freisprechen.á

Paragraph 172: ÜWer einer Schwangeren auf ihren Wunsch
oder mit ihrer Einwilligung irgendein Mittel gibt, oder etwas
tut, damit die Frucht abgetrieben werde, wird mit strengem
Arrest bestraft. Macht dies ein Arzt, ein Apotheker, eine
Hebamme oder irgendeine Person gegen Entlohnung, werden
sie mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren bestraft.á

ÜDer Arzt oder die Hebamme werden mit
Arrestbiszu einem Jahre auch dann bestraft,
wenn sie den bereits begonnenen Abort be-
endenunddavondiezustÉndigeBehÑrdenicht
binnen drei Tagen verstÉndigen.

Paragraph 173: ÜWer einer Schwangeren ein Abtreibungs-
mittel gibt, oder es bei ihr ohne ihre Einwilligung anwendet,
und sie dadurch abortiert, wird mitZuchthaus bis zu 5Jahren
bestraft. Stirbt davon die Frau, wird der TÉter mit Zuchthaus
von mindestens 5 Jahren bestraft.

Jener Arzt unterliegt keiner Strafe, welcher einer Schwan-
geren nach vorheriger Anzeige bei der BehÑrde, und aufGrund
lage des Gutachtens einer Érztlichen Kommission kunstge-
recht die Unterbrechung der Schwangerschaft oder den Abor-
tus herbeifÖhrt, zu dem Zwecke, um ihr das Leben zu retten
oder eine unausweichliche Gefahr fÖr ihre Gesundheit abzu-
wenden, falls dies auf keine-andere Weise mÑglich ist.á

Wahrhaftig, diese Bestimmungen fÖhren eine deutliche
Sprache! Die Aerzte mÖssen also ihre Berufsgeheimnisse der
Polizei preisgeben, ihre Kranken, bei denen sie den bereits
begonnenen Abortus beendet haben, binnen drei Tagen an-
melden, sonst laufen sie Gefahr, ihr schweres Vergehen mit
einer Arreststrafe bis zu einem Jahre zu bezahlen. Und
sollten sie gar den Abortus auf Grundlage der einzigen vom
Gesetze anerkannten Indikation kunstgerecht herbeifÖhren
wollen, mÖssen sie, um straflos zu bleiben, die BehÑrde vor-
her davon verstÉndigen und die Genehmigung einer hierzu
vom Gesundheitsministerium ernannten Kommission ein-
holen! Dadurch hoffen die Gesetzgeber allen kriminellen Abor-
ten auf die Spur zu kommen!

Mit diesen, gegen den Aerztestand gerichteten drakoni-
schen MaÅregeln werden die Gesetzgeber nur das eine er-
reichen, daÅ die Frauen, die ihre Leibesfrucht aus mannig-
faltigen GrÖnden nicht austragen wollen oder kÑnnen, sich
von den Aerzten als Helfern ganz abwenden und sich in die
Arme der berufsmÉÅigen Abtreiber und Abtreiberinnen
stÖrzen werden. Vor den polizeilichen Nachforschungen, vor
der Preisgabe ihres Geheimnisses haben sie mehr Angst, als
vor den schweren Gefahren fÖr Leben und Gesundheit, denen
sie sich durch die Abtreibungsmanipulationen erwerbsmÉÅi-
ger Abtreiber aussetzen.

Die SchÑpfer dieser Gesetzesparagraphen scheinen es nicht
zu wissen, daÅ nur ein verschwindender Bruchteil der krimi-
nellen Aborte von Aerzten ausgefÖhrt wird, daÅ mit ganz
geringen Ausnahmen die Aerzteschaft bei AusfÖhrung dieser
Operation sich streng an die gesetzlichen Vorschriften hÉlt
und nach bestem Wissen und Gewissen handelt. Der gegen
die Aerzte gerichtete Schlag bedeutet also einen Schlag ins
Wasser!

Die Abtreiber aber haben nichts zu melden, und da das
Gesetz die Frauen, die sich ihre Leibesfrucht selbst abtreiben,
ÉuÅerst milde bestraft, die auÅerehelichen MÖtter sogar frei-
sprechen lÉÅt, so werden die Frauen gerne jede Schuld auf
sich laden und die Engelmacher in den meisten kriminellen
FÉllen frei ausgehen lassen. Die Aborte werden nicht ab-
nehmen, die Zahl der gesundheitlich GeschÉdigten und den
Folgen der Abtreibung erliegenden MÖtter hingegen rapid
zunehmen!

Zieht man nun in Betracht, daÅ ein Arzt nach $ 172
wegen Unterlassung einer polizeilichen Anzeige bis zu einem
Jahre Arrest verurteilt werden kann, klingt der $ 170, welcher
die Strafbestimmungen fÖr den Kindesmord enthÉlt und fol-
gendermaÅen lautet:

ÜEine Mutter, die wÉhrend der Geburt oder unmiittel-
bar nach derselben, aber noch im Zustande der seelischen
VerÉnderung, welche die Geburt bei den GebÉrenden er-
zeugt, ihr Kind tÑtet, wird, wenn das Kind ehelich ist, mit
strengem Arrest, wenn es unehelich ist, mit Arrest bestraft.

â In besonders leichten FÉllen kann das Gericht die Strafe
nach freiem Ermessen herabsetzen.á

geradezu unglaublich milde. Wenn auch der seelische und
somatische Zustand einer GebÉrenden mildere Bestrafung des
Kindesmordes rechtfertigt, so muÅ das Vorhandensein einer
so hochgradigen seelischen VerÉnderung, welche die Zurech-
nungsfÉhigkeit dermaÅen herabsetzt, um einen Kindesmord
ganz ohne VerantwortungsgefÖhl zu begehen, auf das ent-
schiedenste in Abrede gestellt werden. Infolgedessen bedeutet
eine, der vollkommenen Straflosigkeit nahekommende Milde
beinahe eine UnterstÖtzung der Tat und bildet so eine soziale
und moralische SchÉdigung des Volkes und des allgemeinen
Rechtempfindens, so daÅ zu befÖrchten ist, daÅ dadurch die
Zahl dieses Verbrechens in Zukunft stark steigen wird.

Scheinen die obigen Gesetzesbestimmungen, wie ich be-

nahme Érztlicher SachverstÉndiger verfaÅt wurden, macht
der $ 264 diese Tatsache zur GewiÅheit. Er lautet folgender-
maÅen:

ÜDer Arzt, welcher eine bis nun unerprobte Heilmethode
anwendet, oder eine bis nun unerprobte chirurgische Ope-
ration ausfÖhrt, ohne Einwilligung des Kranken, oder, falls
der Kranke bewuÅtlos ist, oder das 16. Lebensjahr noch
nicht erreicht hat, ohne Einwilligung seines gesetzlichen
Vertreters, und der Kranke infolge der Behandlung oder
Operation stirbt, wird mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren be-
straft und nebstbei wird ihm die Érztliche Praxis fÖr den
Zeitraum von 2 bis 5 Jahren verboten.á
Dieser Paragraph bildet in seiner jetzigen Fassung fÖr

die gesamte Aerzteschaft einen Stein des AnstoÅes. Universi-
tÉtsprofessor Dr. Ca&kovidin Agram weist in einer glÉn-
zend gefÖhrten Polemik auf den jeden weiteren medizinischen
Fortschritt hemmenden, nebstbei auch vom juridischen
Standpunkte vollkommen unhaltbaren Charakter dieses Para-
graphen hin. Er nennt ihn unglÖcklich, inhuman, ungerecht-
fertigt und reaktionÉr, mit den Prinzipien der medizinischen
und juridischen Wissenschaft, ja selbst mit vielen anderen
Bestimmungen des Gesetzes in Widerspruch stehend. Er weist
an vielen Beispielen aus der Geschichte der Medizin un-
zweideutig nach, daÅ im Sinne dieses Paragraphen die her-
vorragendsten Chirurgen der Vergangenheit das VergnÖgen
gehabt hÉtten, bis zu fÖnf Jahren im Zuchthause zu
schmachten. Sie sind neue Wege gegangen, haben sich im In-
teresse der kranken Menschheit auch an unerprobte Opera-
tionen herangewagt, von denen sicher viele mit MiÅerfolg
endeten. Billroth, dessen erste Gastroenterostomie infolge
eines Circulus vitiosus miÅlang und den Tod des Kranken
herbeifÖhrte; Maisoneuve, dessen erster enteroanastomo-
sierter Fall letal endete, P&an und Rydygier, deren
erste an totaler Gastrektomie operierten FÉlle gestorben
sind; sie und viele andere Pfadfinder der Érztlichen
Kunst mÖÅten, wie es Professor Ca&kovi& betont, sich
heute nach, $ 264 unseres Strafgesetzes gerichtlich verant-
worten. Er behauptet mit Recht, daÅ es jedem gewandten
Chirurgen gestattet ist, jede begrÖndete und nach den Grund-
sÉtzen der Érztlichen Wissenschaft gerechtfertigte Operation
auszufÖhren ohne RÖcksicht darauf, ob dieselbe schon erprobt
sei oder nicht, und daÅ jeder Operation, mag sie erprobt sein
oder nicht, das erste und Hauptkriterium eines Verbrechens:
der bÑse Wille fehle, weshalb sie niemals zum Verbrechen
gestempelt werden kann. Mit feinem Sarkasmus erinnert er
an das Gesetz Hamurapijas, des Zeitgenossen Abrahams, wel-
ches dem Arzte im Falle eines MiÅerfolges strenge Strafen
auferlegt, und setzt die spÑttische Bemerkung hinzu, Ües sei
natÖrlich, daÅ sich unter solchen UmstÉnden die Chirurgie
in Assyrien nicht entwickeln konnte.á

Es klingt wahrhaftig unglaublich, daÅ ein Arzt vor neue
Entscheidungen gestellt, notgedrungen unerprobte Wege su-
chend und betretend, im Falle eines MiÅerfolges Schimpf,
Schande und Zuchthaus ernten, hingegen ein anderer Arzt,
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der infolge seiner FahrlÉssigkeit die Gesundheit seines Kran-
ken schÉdigt oder gar seinen Tod herbeifÖhrt, mit einer Ar-
reststrafe davonkommen kann. Und doch ist dies nach $ 263
des Strafgesetzes mÑglich.

$ 264 mÖÅte fallen.
Die Öbrigen auf den Aerztestand Bezug habenden Straf-

bestimmungen zeichnen sich auch durch Strenge aus. Die
Ausstellung eines falschen Zeugnisses wird mit Arrest von
1 bis 2 Jahren, und hoher Geldstrafe bestraft, Preisgabe des
Berufsgeheimnisses mit Arrest bis zu 6 Monaten

Die beruflichen Vergehen der Apotheker werden gleich-
falls sehr strenge geahndet. Nach $ 261 werden dieselben
wegen Verwechslung oder wegen falschen Inhaltes von Medi-
kamenten, falls dadurch der Kranke in seiner Gesundheit
Schaden erleidet, mit Zuchthaus bis zu 5 Jahren, stirbt er
davon, bis zu 10 Jahren bestraft.

Den Kurpfuschern dÖrfte das Gesetz endlich ihr Hand-
werk legen, indem es ihnen eine erwerbsmÉÅige Behandlung
von Kranken unter Androhung einer Arreststrafe verbietet,
welche bei Krankheitsverschlimmerung oder Todesfall sich bis
auf 10 Jahre Zuchthaus erhÑhen kann ($ 262).

Die volle Strenge des Gesetzes bekommen auch jene zu
spÖren, die sich Verfehlungen auf dem Gebiete der Ñffent-
lichen Hygiene zuschulden kommen lassen. So wird AuÅer-
achtlassung behÑrdlicher Vorschriften behufs VerhÖtung von
Uebertragung und Verbreitung ansteckender Krankheiten mit
Arrest bis zu 2 Jahren geahndet ($ 254). Nach $ 256 wird ein Ge-
schlechtskranker, welcher geschlechtlich verkehrt und eine an-
derePerson ansteckt oder aufirgendeineArt einen anderen der
Gefahr derAnsteckung aussetzt,. mit Arrest und einer Geldstrafe
bis zu 50000 Din. (ca. 3500 M.) bestraft. Und nach $ 2365 wird
derjenige, welcher an irgendeiner ansteckenden Krankheit
leidet und in irgendeinem Hause Stellung nimmt, bevor ihn
der Arzt fÖr gesund oder fÖr nicht mehr ansteckungsfÉhig
erklÉrt, mit Arrest bis zu 6 Monaten und mit Geldstrafe be-
straft; ebenso derjenige, welcher eine Person in den Dienst
nimmt, von der er weiÅ, daÅ sie an einer ansteckenden Krank-
heit leidet, gegen welche sie sich im Sinne einer behÑrdlichen
VerfÖgung behandeln lassen muÅ. Mit RÖcksicht darauf, daÅ
ein Geschlechtskranker, der seine Krankheit geheim hÉlt oder
halten muÅ, und mit anderen Hausgenossen in Gemeinschaft
lebt, seine Umgebung stets der Gefahr der Ansteckung aus-
setzt, ist $ 256 auf diese MÑglichkeit hin angewendet, als prak-
tisch undurchfÖhrbar anzusehen, ebenso wie auch die Straf-
bestimmungen des $ 265. Es ist nieht angebracht, jemanden
mit 6monatlichem Arrest zu bestrafen, weil er wissentlich,
sagen wir einen noch ansteckungsfÉhigen TuberkulÑsen auf
eigene Gefahr in Dienst nimmt, oder einen TuberkulÑsen
zu strafen, weil er aus Not einen Dienst annimmt. Im prak-
tischen Leben mÖssen diese VerfÖgungen zu Konflikten fÖhren
und werden oft undurchfÖhrbar sein, wenigstens in ihrer
jetzigen Fassung.

Als Novum sei noch erwÉhnt, daÅ die strafrechtliche
Qualifikation der kÑrperlichen Verletzung nach Dauer ihrer
Heilung in diesem Gesetze fallen gelassen wurde.

Dieses wÉren jene Gesetzesbestimmungen, welche die
Aerzteschaft besonders interessieren und die fÖr sie und ihre
berufliche TÉtigkeit von Bedeutung sind.

Mit RÖcksicht darauf, daÅ das jugoslavische Strafgesetz
eines der allerneuesten ist, und daÅ viele seiner in diesem
Briefe kritisch beleuchteten Punkte derzeit auch in anderen
LÉndern zur Verhandlung stehen, wird dieses Referat wahr-
scheinlich auch das Interesse der Leser dieser Zeitschrift er-
wecken, zumal der Entwurf zum neuen deutsch-Ñsterreichi-
schen Strafgesetzbuch bei Abfassung des jugoslavischen Straf-
gesetzes in vieler Beziehung zum Vorbilde diente Dr.E.R.

Vereins- und Kongrekberichte.

54. Tagung der Deutschen Gesellschaft fÖr Chirurgie.
Berlin, 33.Ç26. April 1930.

Es gibt unter uns viele kritische und einsichtige MÉnner, die
an den Nutzen der groÅen Kongresse nicht mehr recht glauben.
Diese Paraden der Wissenschaft seien Öberlebt, das, was man nach
Hause bringe, stehe in keinem VerhÉltnis zu Anstrengung, Zeit und
Kosten.

Sicher ist an diesen GedankengÉngen manches richtig. Wer z. B.
die letzten Versammlungen der deutschen Aerzte und Naturforscher
mitgemacht hat, der wird sich angesichts des sinnbetÉubenden Tru-

bels, des dichten Ameisengewimmels immer wieder gefragt haben:
ist hier wirklich noch geistige Arbeit mÑglich, ist der ganze Betrieb
nicht eher ein Jahrmarkt der Eitelkeit und Wichtigtuerei, ein
'Tummelplatz fÖr strebsame ProfessuranwÉrter?

Als vor nunmehr fast 60 Jahren die Deutsche Gesellschaft fÖr
Chirurgie gegrÖndet wurde, da war es ein verhÉltnismÉÅig kleiner
Kreis von MÉnnern, die sich alljÉhrlich zu fruchtbarer Aussprache
zusammenfanden. Die GrÖndung fiel in eine gÖnstige Zeit, die mo-
derne Chirurgie trat ihren unerhÑrten Siegeslauf an. Man lese die
Verhandlungen aus jenen Tagen. Welche FÖlle neuer und groÅer
Gedanken, welchä prachtvolle MÉnner! Heute zÉhlt die Deutsche
Gesellschaft fÖr Chirurgie Öber 2500 Mitglieder, von denen die HÉlfte
etwa dem KongreÅ beiwohnt. 63 VortrÉge, 200 Aussprachen, die
Masse Wissenschaft will geschafft sein. Kommt hinzu, daÅ auf der
groÅen Tagung kaum etwas vorgetragen wird, was nicht schon vor-
her in den Ñrtlichen Chirurgenvereinigungen oder in den groÅen
LandesverbÉnden ausfÖhrlich besprochen worden ist. Manä'hÑrt viel
lÉngst Bekanntes.

Mich selbst hatte noch ein anderer Umstand in den letzten
Jahren dem KongreÅ ferngehalten, und das war die Uebertrei-
bung des technischen Gedankens. UnertrÉglich fÖr den
kritischen Arzt diese grobmechanische Einstellung, die immer neuen
Methoden, den Magen und andere, von Natur aus bewegliche Organe
anzunÉhen, das Herausraufen wichtiger, unersetzbarer Nerven-
strÉnge und Ganglienknoten, und das alles zwecks Behandlung rein
funktioneller StÑrungen. Dazu die naiven Chirurgenreflexe wie
Druckpunkt in der rechten UnterbauchgegendÇ Appendektomie usw.

Die AuslÉufer dieser glÖcklich Öberwundenen GedankengÉnge
fehlten natÖrlich auch jetzt nicht. Ein Redner z. B. empfahl, die
funktionelle Obstipation mit Darmresektion zu behandeln, ein an-
derer berichtete von 570 (!) selbst ausgefÖhrten Vagusresektionen
wegen funktioneller Magenleiden. FÖr mich bedeuten solche Worte
und Taten nichts anderes als eine BankrotterklÉrung der Érztlichen
Heilkunst. Doch das sind Nebensachen, die kaum noch auffallen,
auf die man nicht mehr hÑrt. Imä groÅen und ganzen gesehen,
ist heute alles besser geworden, die von mir und anderen erstrebte
Wandlung in Öberraschend weitem Umfang vollzogen. Um es kurz
zu sagen, die deutsche Chirurgie hat dieIrrwege des
Öbertrieben mechanischen Denkens verlassen,
ist wieder geistiger, wiederÉrztlicher geworden,
hat wieder AnschluÅ gefunden Én die groÅe Heil-
kunde, jene ewige Heilkunde, die im Menschen
nieht ein Nebeneinander von Organen, sondern
eine lebendige und daher sinnvolle Leib-Seele-
Einheit erblickt.

Wer durfte vor 20, janoch vor 10 Jahren auf Chirurgenkongressen
von einer ÜSeeleá sprechen? Wer es tat, der brachte sich in Ver-
ruf, wurde Üunwissenschaftlichená Denkens geziehen. Das ist ganz
anders geworden. Ueber die beste Art der Avertinnarkose,
richtiger des Avertinrausches (Kirsehner Ç intravenÑs, Baum
u. a. Ç rektal), gibt es eine lange Aussprache. Man streitet, welches
das psychisch schonendere Verfahren sei. Und so geht es auf vielen
anderen Gebieten. Immer wieder wird ausdrÖcklich hingewiesen auf
die groÅe Bedeutung seelischer VorgÉnge fÖr die Entstehung und
den Ablauf funktioneller und organischer Erkrankungen. Wer sich
noch vor dem Wort ÜSeeleá scheut, nun, der spricht wenigstens von
dem gewaltigen EinfluÅ des vegetativen Nervensystems, Ç in dessen
Zentren wir heute den Sitz der ÜSeeleá verlegen.

Die Chirurgie kehrt, unbeschadet ihrer weiteren technischen
Entwicklung, weltanschauungsgemÉÅ zurÖck auf einen Boden, den
sie, verfÖhrt durch ihre rein technischen Erfolge, unbedacht und
voreilig verlassen hat. Das gilt von vielen Einzelgebieten unseres
Prehs. Wenn wir z. B. heute bei der Behandlung der Tuberkulose
und des Morbus Basedow, bei der Behandlung von Wunden und
KnochenbrÖchen den auÅerordentlichen Wert einer zweckmÉÅigen
DiÉt betonen, dann sind wir dort angelangt, wo vor 2400 Jahren
Hippokrates stand.

So bedeuteten fÖr mich und viele andere KongreÅbesucher den
HÑhepunkt der Tagung die VortrÉge Sauerbruchs und seiner
Mitarbeiter Öber die Erfolge der GersondiÉt bei Tuberkulose.
Mich hatte bei Gerson zweierlei abgestossen: 1. die widerwÉrtige
Reklame, der ZeitungslÉrm, 2. die Kritiklosigkeit, mit der Heilungen
nahezu aller SchÉden des Leibes und der Seele verkÖndet und ver-
sprochen wurden. Sehr wohltuend war, wie Sauerbruch, bei
aller Anerkennung der PrioritÉt und der groÅen Verdienste Ger-
sons, von seinem geschÉftlichen Gebaren scharf und unzweideutig
abrÖckte.

Was Sauerbruch sagte und zeigte, bezog sich ausschlieÅlich
auf die Tuberkulose. Hier leistet die neue Methode aber anscheinend
Wunder. Herrmannsdorfer, derMitarbeiter Sauerbruchs,
hat die ursprÖnglichen Vorschriften Gersons in mancher Be-
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